
SMAD23 und Kontrollratsgesetze24 straf
rechtliche, strafprozessuale und gerichtsor
ganisatorische Bestimmungen des faschisti
schen Unrechts auf.

Für die demokratische Erneuerung der 
Strafverfahrenspraxis war die Kontroll- 
rats-Proklamation Nr. 3 richtungweisend. 
Sie bestimmte unter Abschnitt I die Gleich
heit aller Personen vor dem Gesetz und, 
verkündete in Abschnitt II Ziffer 4: „In 
jedem Strafverfahren müssen dem Ange
klagten die folgenden Rechte zustehen, wie 
sie die demokratische Rechtsauffassung an
erkennt: Unverzügliches und öffentliches 
Gerichtsverfahren, Bekanntgabe von 
Grundlage und Art der Anklage, Gegen
überstellung mit den Belastungszeugen, ge
richtliche Vorladung von Entlastungszeu
gen und Hinzuziehung eines Verteidi
gers.“25

Unter diesen Gesichtspunkten hatten die 
Strafverfolgungsorgane die strafprozessua
len Bestimmungen — soweit sie nicht schon 
ausdrücklich aufgehoben worden waren — 
daraufhin zu überprüfen, ob sie frei von 
faschistischem Ungeist waren und weiter 
angewandt werden konnten.

Damals-forderten die KPD und später 
die SED noch keine sofortige Neukodifika
tion des Strafprozeßrechts, weil die im re
volutionären Fluß befindliche gesellschaft
liche Entwicklung, das Fehlen von darauf 
beruhenden Erkenntnissen der Strafpro- 
zeßrechtstheorie sowie das Nichtvorhanden- 
sein eines entwickelten demokratischen 
Rechtsbewußtseins bei der Mehrheit der 
Bürger dagegen sprachen.26 Nach Beseiti
gung aller faschistischen Bestimmungen 
war die Anwendung der Strafprozeßord
nung möglich. Der abstrakt gehaltene 
Wortlaut dieses Gesetzes ließ es zu, daß die 
demokratischen Justizkader die Normen 
zur Festigung der antifaschistisch-demokra
tischen Verhältnisse anwandten. Die politi
schen Hauptaufgaben dieser Zeit waren die 
völlige Entmachtung der Faschisten, die 
Demokratisierung und der Schutz des Neu
aufbaus gegen alle Feinde der Demokratie. 
Nur soweit zu deren Erfüllung unauf
schiebbare Veränderungen des Strafprozeß
rechts notwendig waren, wurden während 
der antifaschistisch-demokratischen Perio
de gesetzliche Neuregelungen getroffen.

Von hervorragender politischer Bedeu

tung für die Entwicklung der antifaschi
stisch-demokratischen Ordnung war der am 
16. August 1947 von der SMAD erlassene 
Befehl Nr. 201,27 Personen, die der von den 
Hitlerfaschisten begangenen Verbrechen 
schuldig waren, sollten gerichtlich zur Ver
antwortung gezogen werden. Nominelle 
Nazis, die fähig waren, mit der faschisti
schen Ideologie zu brechen, sollten die Mög
lichkeit erhalten, zusammen mit den demo
kratischen Schichten des Volkes an den 
allgemeinen Bemühungen zur Errich-
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